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Umsetzung des Tagesbetreuungsausbaugesetzes vom 27.12.2004 
hier: Umwandlung einer Regelgruppe aus dem Versorgungsangebot der im Stadtgebiet             
        Übach-Palenberg betriebenen Einrichtungen in eine kleine Altersgemischte Gruppe 
 
 
Beschlussempfehlung: 
Die Verwaltung wird beauftragt, die  Umwandlung einer Regelgruppe in eine kleine Altersgemischte 
Gruppe in einem geeignet erscheinenden Kindergarten aktiv zu betreiben.  
 
 
 
Begründung: 
 
Die Erweiterung des in Übach-Palenberg vorgehaltenen Angebotsspektrums in der 
Kindergartenversorgung wird seit Jahren sowohl durch den Fachausschuss als auch die Verwaltung 
aktiv betrieben. Bisher stand jedoch die Umsetzung des Anspruches auf den Besuch einer 
Tageseinrichtung für Kinder ab vollendetem 3. Lebensjahr im Vordergrund des Ausbaus der 
Versorgungsstrukturen. Aufgrund der demographischen Entwicklung sind nunmehr - auch im Stadtgebiet 
Übach-Palenberg - deutlich rückläufige Kinderzahlen feststellbar. Das Tagesbetreuungsausbaugesetz 
vom 27.12.2004, das mit Wirkung vom 01.01.2005 die maßgeblichen Vorschriften des SGB VIII über die 
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege geändert hat, verpflichtet 
den Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Kinder im Alter unter 3 Jahren und im schulpflichtigen Alter 
ein bedarfgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in Tagespflege vorzuhalten (§ 24 
Absatz 2 SGB VIII).  
Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe, das Kreisjugendamt Heinsberg, hat im Rahmen der 19. 
Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplans die im Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes tätigen 
Tageseinrichtungen für Kinder gebeten, Anfragen von Eltern für die Betreuung von Kindern unter 3 
Jahren mitzuteilen. Danach haben Eltern oder allein Erziehende für 218 Kinder eine solche 
Betreuungsform nachgefragt  Das Land strebt in diesem Bereich eine Versorgungsquote von 20 v. H. 
an.  
 
Mit der Bildung einer kleinen Altersgemischten Gruppe sind Mehrkosten in Höhe von ca. 35.000 bis 
40.000 € gegenüber einer Regelgruppe verbunden. Hiervon trägt das Land und das Kreisjugendamt ,- je 
nach Status des Trägers – zwischen 80 und 96% der Kosten. Falls ein Träger, mit dem die Stadt ein 
Defizitdeckungsvertrag abgeschlossen hat, eine solche Umwandlung vornehmen sollte, wäre von einer 
Erhöhung des städtischen Anteils in der Größenordnung zwischen 3.000 bis zu 4.000 € / Jahr 



  
 
auszugehen.  
 
Des Weiteren würde sich durch diese Umwandlung der Bestand an Regelplätzen reduzieren. Eine kleine 
Altersgemischte Gruppe verfügt über insgesamt 15 Plätze, eine Regelgruppe hingegen über 25 Plätze. 
Durch die Umwandlung und die damit einher gehenden Altersmischung würden bis zu 15 Plätze im 
Bereich der Regelversorgung verloren gehen. Laut den in der aktuellen Bedarfsplanung des Kreises 
ausgewiesenen Bedarfen, würde bei einem angenommenen Bedarf von 90% - unter Zugrundelegung 
der veränderten Rahmenbedingungen (kleine Altersgemischte Gruppe, Ausserbetriebnahme des 
Pfarrer-Schaaff-Kindergartens ) ein Angebotsüberhang von 34 Regelplätzen bestehen. Bei eine 
Bedarfsannahme von 95% würde sich im Kindergartenjahr 2006/2007 ein Fehlbedarf in der 
Größenordnung von 11 Regelplätzen ergeben, der aber u.U. über die Regelungen nach § 3 der 
Betriebskostenverordnung (BKVO) ggf. kompensiert werden könnte (zeitlich begrenzte Überschreitung 
der Gruppenstärke).  
 
Im Kindergartenjahr 2007/2008  würde sich - selbst unter Zugrundelegung eines angenommenen 
Bedarfes von  95% - ein deutlicher Angebotsüberhang in der Größenordnung von 67 Plätzen ergeben.  
 
Das Kreisjugendamt beabsichtigt vor dem Hintergrund der eingesparten Kreis- und Landesmittel durch 
die Schließung des Pfarrer-Schaaff-Kindergartens in Übach-Palenberg, die Angebotsstruktur um eine 
kleine Altersgemischte Gruppe in einem dafür geeigneten, bestehenden Kindergarten zu bereichern.  
 
Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung. 
 
 
 
 
 
 


